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Kleine Anfrage 2 0 25/9

Was haben Schaffhauser*innen davon, wenn der

Regiemngsrat sich bei der UBI beschwert?

Sehr geehrte Dame und Herren

Nach der Rundschauberichterstattung1 vom 22.5.2024 hielt es die Regierung für notwendig, die

Ombudstelle vom SRF zu bemühen.

Diese entschied: "Zusammenfassend erblickt die Ombudsstelle bezüglich der vom Beanstander

vorgetragenen Rügen keine Verletzung des Sachgerechtigkseitsgebot (Art. 4 Abs. 2 RTVG), auch wenn sie

die suggestive Darstellung der fraglichen sieben Minuten für journalistisch höchst fragwürdig hält."

Dazu stelle ich gerne folgende Fragen:

1. Hat sich der Regierungsrat entschieden, vor die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und

Fernsehen (UBI) zu gelangen?

a. Falls ja, mit welcher Begründung hat sie diesen Entscheid gefällt, beziehungsweise welchen

Mehrwert erhofft sich die Regierung für die Schaffhauser Bevölkerung von diesem

Verfahren?

2. Welche Kosten (internen und externen) Kosten wurden durch diese Beschwerde bisher verursacht?

3. Unter welchen Umständen würde die Regierung auch den Entscheid der UBI noch vor das

Bundesgericht weiterziehen, und welchen Nutzen erhofft sich der Regierungsrat von einem

Weiterzug?

4. Mit welchen Kosten wäre dadurch zu rechnen?

Herzliche Grüsse

Maurus Pfalzgraf
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httDs://www.srf.ch/Dlav/tv/rundschau/video/nach-Drueaelattacke—die-fraawuerdiaen-ermittlunaen-der-schaffhauser-Dolizei?um=urn:

srf:video:a7bceb49-18fd-4105-aa6f-1cba7f770612

2httDS://www.srad.ch/media/cabinet/2024/07/10189 240722 0MB SB Rundschau Polizei Schaffhausen.pdf


